
1. Gesetzesänderungen 

Schweizerische Zivilprozessordniing 

(ZPO) 

vom 19. Dezember 2008, AS 2010 1739 

Anhang 

17. Bundesgesetz vom 11. April 1889114 über 
Schuldbetreibung und Konkurs 

Ersatz von Ausdrücken 

^ In Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe a wird der 
Ausdruck «Urteils» durch «gerichtlichen 
Entscheids» ersetzt. 

^ In den Artikeln 153a Absatz 2, 271 Absatz 1 
Ziffer 4 und 279 Absätze 2 und 4 wird der 
Ausdruck «Urteil» durch «Entscheid» ersetzt, unter 
allfälliger Anpassung der grammatischen Form. 

Art. 15 Abs. 4 und 5 (neu) 

Aufgehoben 

^ Er koordiniert die elektronische Kommunikation 
zwischen den Betreibungs- und Konkursämtern, 
den Grundbuch- und Handelsregisterämtern, den 
Gerichten und dem Publikum. 

Art. 25 und Art. 29 

Aufgehoben 

A r t 31 

Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf 
der Fristen gelten die Bestimmungen der 
Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 
(ZPO), sofern dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

Art. 32 Abs. 1, 2 und 3 

^ Aufgehoben 

^ Eine Frist ist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem 
Ablauf ein unzuständiges Betreibungs- oder 
Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die 
Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt. 

^ Aufgehoben 

Art. 33a (neu) 

^ Eingaben können den Betreibungs- und 
Konkursämtern und den Aufsichtsbehörden 
elektronisch eingereicht werden. 

^ Das Dokument, das die Eingabe und die Beilagen 
enthält, muss mit einer anerkannten elektronischen 
Signatur der Absenderin oder des Absenders 
versehen sein. Der Bundesrat bestimmt die 
Einzelheiten. 

^ Die Betreibungs- und Konkursämter und die 
Aufsichtsbehörden können verlangen, dass die 
Eingabe und die Beilagen in Papierform 
nachgereicht wird. 

A r t 34 

^ Die Zustellung von Mitteilungen, Verfügungen 
und Entscheiden der Betreibungs- und 
Konkursämter sowie der Aufsichtsbehörden 
erfolgen durch eingeschriebene Postsendung oder 
auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, 
sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

^ Mit dem Einverständnis der betroffenen Person 
kann die Zustellung elektronisch erfolgen. Der 
Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. 

A r t 56 

^ Ausser im Arrestverfahren oder wenn es sich um 
unaufschiebbare Massnahmen zur Erhaltung von 
Vermögensgegenständen handelt, dürfen 
B etreibungshandlungen nicht • vorgenommen 
werden: 

a. in den geschlossenen Zeiten, nämlich 
zwischen 20 Uhr und 7 Uhr sowie an Sonntagen 
und staatlich anerkannten Feiertagen; 

b. während der Betreibungsferien, nämlich: 

1. vom siebten Tag vor Ostern bis und mit 
dem siebten Tag nach Ostern, 

2. vom 15. Juli bis und mit dem 15. August, 
3. vom 18. Dezember bis und mit dem 2. 
Januar; 

c. gegen einen Schuldner, dem der 
Rechtsstillstand (Art. 57-62) gewährt ist. 

^ In der Wechselbetreibung gibt es keine 
B etreibungsferien. 

Der Bundesrat hat am 31. März 2010 beschlossen, 
die Änderung des Art. 56 SchKG nicht in Kraft zu 
setzen, BBl 2010 1836. 

A r t 79 

Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung 
Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen 
Anspruch im , Zivilprozess oder im 
Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann 
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die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines 
vollstreckbaren Entscheids erwirken, der den 
Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt. 

Art. 80 Abs. 1 und 2 Ziff. Ibis (neu), 2 und 3 

^ Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren 
gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger 
beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags 
(definitive Rechtsöffnung) verlangen. 

• ^ Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind: 
vollstreckbare öffentliche Urkunden nach 

den Artikeln 347-352 ZPO; 

2. Verfügungen schweizerischer 
Verwaltungsbehörden; 

3. Aufgehoben 

A r t 81 

^ Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren 
Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder 
einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird 
die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der 
Betriebene durch Urkunden beweist, dass die 
Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder 
gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. 

^ Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren 
öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene 
weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht 
geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind. 

^ Ist ein Entscheid in einem andern Staat ergangen, 
so kann der Betriebene überdies die Einwendungen 
geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag 
oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 
18. Dezember 1987 über das Internationale 
Privatrecht vorgesehen sind. 

Art. 85a Abs. 4 

^ Aufgehoben 

Art 86 Abs. 1 

^ Wurde der Rechtsvorschlag unterlassen oder 
durch Rechtsöffnung beseitigt, so kann derjenige, 
welcher infolgedessen eine Nichtschuld bezahlt hat, 
innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem 
Prozesswege den bezahlten Betrag zurückfordern. 

Art. 109 Abs. 4 zweiter Satz, I I I Abs. 5 zweiter 
Satz, 148 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art 174 

^ Der Entscheid des Konkursgerichts kann innert 
zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO 
angefochten werden. Die Parteien können dabei 
neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor 
dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. 

^ Die Rechtsmittelinstanz kann die 
Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuldner 

seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch 
Urkunden beweist, dass inzwischen: 

1. die Schuld, einschliesslich der Zinsen und 
Kosten, getilgt ist; 

2. der geschuldete Betrag bei der 
Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers 
hinterlegt ist; oder 

3. der Gläubiger auf die Durchführung des 
Konkurses verzichtet. 

^ Wird der Beschwerde aufschiebende Wirkung 
gewährt, sind zum Schutz der Gläubiger die 
notwendigen vorsorglichen Massnahmen zu treffen. 

A r t 185 

Der Entscheid über die BewiUigung des 
Rechtsvorschlages kann innert fünf Tagen mit 
Beschwerde nach der ZPO angefochten werden. 

A r t 250 Abs. 3 

Aufgehoben 

Art 265a Abs. 1 und 4 

^ Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag mit der 
Begründung, er sei nicht zu neuem Vermögen 
gekommen, so legt das Betreibungsamt den 
Rechtsvorschlag dem Richter des Betreibungsortes 
vor. Dieser hört die Parteien an und entscheidet; 
gegen den Entscheid ist kein Rechtsmittel zulässig. 

^Der Schuldner und der Gläubiger können innert 20 
Tagen nach der Eröffnung des Entscheides über den 
Rechtsvorschlag beim Richter des Betreibungsortes 
Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen 
Vermögens einreichen. 

Art. 278 Abs. 3 

^ Der Einspracheentscheid kann mit Berufung oder mit 
Beschwerde nach der ZPO angefochten werden. Vor der 
Rechtsmittehnstanz können neue Tatsachen geltend 
gemacht werden. 

Art. 284 dritter Satz 

... Über streitige Fälle entscheidet der Richter. 

A r t 294 Abs. 3 und 4 

^ Der Schuldner und der gesuchstellende Gläubiger 
können den Entscheid des Nachlassgerichts mit 
Beschwerde nach der ZPO anfechten. 

^ Soweit der Entscheid die Ernennung des 
Sachwalters betrifft, ist jeder Gläubiger zur 
Beschwerde legitimiert. 

Ar t . 307 

Der Entscheid über den Nachlassvertrag kann mit 
Beschwerde nach der ZPO angefochten werden. 

A r t 340 Abs. 1 und 3 

^ Der Schuldner und jeder Gläubiger können den 
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Entscheid mit Beschwerde nach der ZPO anfechten. 

^ Eine vom Nachlassgericht bewilligte Notstundung 
besitzt Wirksamkeit 

bis zum endgültigen Entscheid der 
Rechtsmittelinstanz. 

Art. 348 Abs. 2 zweiter Satz 

^ ... Das Nachlassgericht entscheidet nach 
Vornahme der allfällig ^ noch notwendigen 
Erhebungen auf Grund der Akten, ebenso die 
Rechtsmittelinstanz im Fall der Beschwerde. -. -

Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über 
die Mehrwertsteuer 

(MWSTG) 

vom 12. Juni 2009, Inkrafttreten: 1. Januar 2010, 
AS 20Ö9 5203, SR 641.20 

Art. I I I Änderung bisherigen Rechts Die 
nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt 
geändert: 

1. Bundesgesetz vom 11. April 188947 über 
Schuldbetreibung und Konkurs Art. 219 Abs. 4 
Zweite Klasse Bst. e 

Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der 
ungedeckte Betrag der pfandgesicherten 
Forderungen werden in folgender Rang- Ordnung 
aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse 
gedeckt: 

Zweite Klasse 

e. Die Steuerforderungen nach dem 
Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009 mit 
Ausnahme der Forderungen aus Leistun- gen, die 
von Gesetzes wegen oder aufgrund behördlicher 
Anordnung erfolgen. 

Bundesgesetz über Bucheffekten 

(BEG) 

vom 3. Oktober 2008, Inkrafttreten: 1. Januar 2010, 
AS 20Ö9 3577, SR 957.1 

Anhang 

4. Bundesgesetz vom 11. April 1889114 über 
Schuldbetreibung und Konkurs 

Art. 287 Abs. 3 (neu) 

^ Die Anfechtung ist insbesondere ausgeschlossen, 
wenn Effekten, Bucheffekten oder andere an einem 
repräsentativen Markt gehandelte 

Finanzinstrumente als Sicherheit bestellt wurden 
und der Schuldner sich bereits früher: 

1. verpflichtet hat, die Sicherheit bei 
Änderungen im Wert der Sicherheit oder im 
Betrag der gesicherten Verbindlichkeit 
aufzustocken; oder 

2. das Recht einräumen Hess, eine Sicherheit 
durch eine Sicherheit gleichen Werts zu 
ersetzen. 

Bü.Mcsbeschriuiss ü b e r oife GeiriiekmilguiKig 
und die Umsetzung des revidierten 
Übereinkommens von Lugano über die 
gerichtliche Zuständigkeit, die 
Anerkennung und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Z iv i l -
und Handelssachen 

vom 11. Dezember 2009, Inkrafttreten: 1. Januar 
2011, BBl 2009 8809 

A r t 3 

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt 
geändert: 

2. Bundesgesetz vom 11. April 1889 über 
Schuldbetreibung und Konkurs 

A r t 81 Abs. 3 

^ Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, 
so kann der Betriebene überdies die Einwendungen 
geltend machen, die im betref- fenden Staatsvertrag 
oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 
18. Dezember 198711 über das Internationale 
Privatrecht vorge- sehen sind, sofern nicht ein 
schweizerisches Gericht bereits über diese 
Einwendungen entschieden hat. 

Art. 271 Einleitungssatz, Abs. 1 Ziff. 4 und 6 
(neu), Abs. 3 (neu) 

^ Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, 
soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, 
Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der 
Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen: 

4. wenn der Schuldner nicht in der Schweiz 
wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, 
die Forderung aber einen genügen- den Bezug 
zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldaner­
kennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 
beruht; 

6. wenn der Gläubiger gegen den Schuldner 
einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt. 

^ Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall 
entscheidet das Gericht bei ausländischen 
Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 
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30. Oktober 200712 über die gerichdiche 
Zuständigkeit und die Aner- kennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Han- delssachen zu vollstrecken sind, auch über 
deren Vollstreckbarkeit. 

Art. 272 Abs. 1 Einleitungssatz 

^ Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort 
oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich 
befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft 
macht, dass: 

A r t 274 Abs. 1 

^ Das Gericht beauftragt den Betreibungsbeamten 
oder einen anderen Beamten oder Angestellten mit 
dem Vollzug des Arrestes und stellt ihm den 
Arrestbefehl zu. 

A r t 278 

^ Wer durch einen Arrest in seinen Rechten 
betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er 
von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim 
Gericht Einsprache erheben. 

^ Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur 
Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug. 

^ Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde 
nach der ZPO 14 angefochten werden. Vor der 
Rechtsmittelinstanz können neue Tat- Sachen 
geltend gemacht werden. 

^ Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung 
des Arrestes nicht. 

A r t 279 Abs. 2, 3 und 5 

^ Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag, so muss 
der Gläubiger innert zehn Tagen, nachdem ihm das 
Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls zugestellt 
worden ist, Rechtsöffnung verlangen oder Klage 
auf Aner- kennung seiner Forderung einreichen. 
Wird er im Rechtsöffnungsver- fahren abgewiesen, 
so muss er die Klage innert zehn Tagen nach 
Eröffnung des Urteils einreichen. 

^ Hat der Schuldner keinen Rechtsvorschlag 
erhoben, so muss der Gläubiger innert 20 Tagen, 
nachdem ihm das Gläubigerdoppel des 
Zahlungsbefehls zugestellt worden ist, das 
Fortsetzungsbegehren stellen. Wird der 
Rechtsvorschlag nachträglich beseitigt, so beginnt 
die Frist mit der rechtskräftigen Beseitigung des 
Rechts Vorschlags. Die Betreibung wird, je nach der 
Person des Schuldners, auf dem Weg der Pfändung 
oder des Konkurses fortgesetzt. 

^ Die Fristen dieses Artikels laufen nicht: 

1. während des Einspracheverfahrens und bei 
Weiterziehung des Einsprachenentscheides; 

2. während des Verfahrens auf 
Vollstreckbarerklärung nach dem 
Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über 

die gericht- liehe Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
und bei Wei- terziehung des Entscheides über 
die Vollstreckbarerklärung. 

Bundesgesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs 

(SchKG) 

Änderung vom 18. Juni 2010, BBl 2010 4257 

A r t 219 Abs. 4 Erste Klasse Bst a, a*̂ " und a'̂ ^ 

^ Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der 
ungedeckte Betrag der pfandgesicherten 
Forderungen werden in folgender Rang- Ordnung 
aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse 
gedeckt: 

Erste Klasse 

a. Die Forderungen von Arbeitnehmern aus 
dem Arbeitsverhält- nis, die nicht früher als 
sechs Monate vor der Konkurseröff- nung 
entstanden oder fällig geworden sind, höchstens 
jedoch bis zum Betrag des gemäss 
obligatorischer Unfallversicherung maximal 
versicherten Jahres Verdienstes. 

a^'l Die Rückforderungen von Arbeitnehmern 
betreffend Kautio- nen. 

a'̂ ^ Die Forderungen von Arbeitnehmern aus 
Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate 
vor der Konkurseröffnung ent- standen oder 
fällig geworden sind. 

Verordnung über die elektronische 
Übermittlung im Rahmen von Zivil- und 
Strafprozessen sowie von 
Schuldbetreibungs- • und 
Konkursverfahren 

vom 18. Juni 2010, AS 2010 3105 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

^ Diese Verordnung regelt die Modalitäten des 

elektronischen Verkehrs zwischen den 

Verfahrensbeteiligten und den Behörden im 

Rahmen von Verfahren, auf welche die ZPO, 

das SchKG oder die StPO Anwendung findet. 

^ Sie gilt nicht für Verfahren vor dem 

Bundesgericht. 
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Art. 2 Anerkannte Plattform für die sichere 

Zustellung 

Eine Plattform für die sichere Zustellung 

(Zustellplattform) wi rd anerkannt, wenn sie: 

a. fü r Signatur und Verschlüsselung 

Schlüsselpaare einsetzt, die auf Zertifikaten 

einer anerkannten Anbieterin von 

Zertifizierungsdiensten nach dem 

Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 

über die elektronische Signatur (anerkannte 

Anbieterin) basieren; 

b. unverzüglich eine Quittung ausstellt mit 

dem Zeitpunkt des Eingangs einer Eingabe 

auf der Zustellplattform oder der Übergabe 

durch die Plattform an die Adressatin oder 

den Adressaten; diese Quittung und der von 

einem synchronisierten Zeitstempeldienst 

bestätigte Zeitpunkt ist mit einer elektro­

nischen Signatur zu versehen, die auf einem 

Zertifikat einer anerkannten Anbieterin 

basiert; 

c. nachweist, welche Dokumente 

übermittelt wurden; 

d. die Eingaben und Ver fügungen i n 
geeigneter Weise vor unberechtigtem 
Zugr i f f durch Dritte schützt; liegt die 
Zustellplattform ausserhalb des geschützten 
Bereichs der Behörde, so dür fen die 
Eingaben und Verfügungen nur i n 
verschlüsselter Form auf der 
Zustellplattform abgelegt werden und nur 
für die Behörde und die Adressatin oder 
den Adressaten lesbar sein; 

e. die Verschlüsselung nach den 

technischen Standards der 

Bundesverwaltung gewährleistet; 

f. imstande ist, mit den Bundesbehörden 

nach den technischen Standards der 

Bundesverwaltung bezüglich sicherer 

Übermit t lung zu kommunizieren; 

g. den Verkehr mit den andern anerkannten 

Zustellplattformen sicherstellt und die 

Nutzung von Vermittlungsfunktionen und 

Teilnehmerverzeichnissen unentgeltlich zur 

Ver fügung stellt. 

Art. 3 Anerkennungsverfahren 

^ Das Eidgenössische Finanzdepartement 

(EFD) entscheidet über Anerkennungsgesuche. 

Es kann die Einzelheiten des 

Anerkennungsverfahrens regeln und 

insbesondere bestimmen: 

a. welche funktionalen und betrieblichen 

Anforderungen zu erfüllen sind; 

b. wie Vermittlungsfunktionen und 

Teilnehmerverzeichnisse bereitzuhalten 

sind; und 

c. welche Angaben mit dem Gesuch 

einzureichen sind. 

^ Es kann die Anerkennung entziehen, wenn es 

von Amtes wegen oder auf Anzeige hin 

feststellt, dass die Voraussetzungen nach 

Art ikel 2 nicht mehr erfüllt sind. 

^ Die Entscheidgebühr wird nach Zeitaufwand 

berechnet; der Stundenansatz beträgt 250 

Franken. I m Übrigen sind die Bestimmungen 

der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. 

September 2004 anwendbar. 

2. Abschnitt: Eingaben an eine Behörde 

Art. 4 Eingaben 

Eingaben an eine Behörde sind an die Adresse 

auf der von ihr verwendeten anerkannten 

Zustellplattform zu senden. 

Art. 5 Verzeichnis 

^ Die Bundeskanzlei veröffentlicht im Internet ein 
Verzeichnis der Behördenadressen. 

^ Das Verzeichnis führt für jede Behörde auf: 

a. die Internetadresse; 

b. die Adresse für die elektronische Eingabe; 

c. die Adresse der Zertifikate, die für die 
Überprüfung der elektronischen Signatur der 
Behörde zu verwenden sind. 

^ Die Bundeskanzlei kann die Aufnahme und die 
Nachführung der Einträge regeln. 

Art. 6 Format 

^ Die Verfahrensbeteüigten haben ihre Eingaben 
einschliesslich Beilagen im Format PDF zu 
übermitteln. 

^ Das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) kann durch Verordnung 
festlegen, dass die Verfahrensdaten zusammen mit 
der Eingabe in strukturierter Form eingereicht 
werden können. Es regelt die technischen Vorgaben 
und das Datenformat. 

Art. 7 Signatur 

Als anerkannte elektronische Signatur im Sinne von 
Artikel 130 Absatz 2 ZPO, Artikel 33a Absatz 2 
SchKG und Artikel 110 Absatz 2 StPO gilt eine 
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qualifizierte elektronische Signatur, die auf einem 
qualifizierten Zertifikat einer anerkannten 
Anbieterin beruht. 

Art. 8 Zertifikat 

Ist das qualifizierte Zertifikat mit dem 
Signaturprüfschlüssel weder auf der von der 
Behörde verwendeten Zustellplattform zugänglich 
noch im Verzeichnis der anerkannten Anbieterin 
aufgeführt, so muss es der Sendung beigefügt 
werden. 

3. Abschnitt: Zustellung durch eine Behörde 

Art. 9 Voraussetzungen 

^ Wer Vorladungen, Verfügungen, Entscheide und 
andere Mitteilungen (Mitteilungen) auf 
elektronischem Weg zugestellt erhalten wil l , hat 
sich auf einer anerkannten Zustellplattform 
einzutragen. 

^ Verfahrensbeteiligten, die sich auf der 
Zustellplattform eingetragen haben, können die 
Mitteilungen auf elektronischem Weg zugestellt 
werden, sofern sie dieser Art der Zustellung 
entweder für das konkrete Verfahren oder generell 
für sämtiiche Verfahren vor einer bestimmten 
Behörde zugestimmt haben. 

^ Eine Person, die regelmässig Partei in einem 
Verfahren vor einer bestimmten Behörde ist oder 
regelmässig Parteien vor einer bestimmten Behörde 
vertritt, kann dieser Behörde mitteilen, dass ihr in 
einem oder in allen Verfahren die Mitteilungen auf 
elektronischem Weg zu eröffnen sind. 

^ Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen 
werden. 

^ Zustinunung und Widerruf müssen schriftlich 
oder in einer anderen Form, die den Nachweis 
durch Text ermöghcht, erfolgen; sie können auch 
mündlich zu Protokoll gegeben werden. 

Art. 10 Modahtäten 

^ Die Zustellung erfolgt über eine anerkannte 
Zustellplattform. 

^ Die Mitteilungen werden im Format PDF/A, die 
Beilagen im Format PDF übernüttelt. 

^ Die Mitteilungen werden mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen, die auf einem 
qualifizierten Zertifikat einer anerkannten 
Anbieterin basiert. 

Art. 11 Zeitpunkt der Zustellung 

^ Die Zustellung gilt im Zeitpunkt des 
Herunterladens von der Zustellplattform als erfolgt. 

^ Erfolgt die Zustellung in ein elektronisches 
Postfach der Adressatin oder des Adressaten, das 
auf einer anerkannten Zustellplattform nach 
persönlicher Identifikation der Inhaberin oder des 

Inhabers des Postfaches eingerichtet wurde, so sind 
die Besümmungen der ZPO und der StPO über die 
Zustellung eingeschriebener Sendungen sinngemäss 
anwendbar (Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO bzw. Art. 
85 Abs. 4 Bst. a StPO). 

4. Abschnitt: Trägerwandel 

Art. 12 Zusätzliche elektronische Zustellung von 
Verfügungen und Entscheiden 

^ Verfahrensbeteiligte können verlangen, dass ihnen 
die Behörde Verfügungen und Entscheide, die 
ihnen nicht elektronisch zugestellt worden sind, 
zusätzlich auch elektronisch zustellt. 

^ Die Behörde fügt dem elektronischen Dokument 
die Bestätigung bei, dass es mit der Verfügung oder 
dem Entscheid übereinstimmt. 

Art. 13 Papierausdruck einer elektronischen 
Eingabe 

^ Die Behörde überprüft die elektronische Signatur 
bezüglich: 

a. Integrität des Dokuments; 

b. Identität der unterzeichnenden Person; 

c. Gültigkeit und Qualität der elektronischen 
Signatur einschhesslich allfälliger rechtlich 
bedeutender Attribute; 

d. Datum und Uhrzeit der elektronischen 
Signatur einschliesslich Qualität dieser 
Angaben. 

^ Sie fügt dem Papierausdruck das Ergebnis der 
Signaturprüfung und eine Bestätigung bei, dass der 
Papierausdruck den Inhalt der elektronischen 
Eingabe korrekt wiedergibt. 

^ Die Bestätigung ist zu datieren, zu unterzeichnen 
und mit Angaben zur unterzeichnenden Person zu 
versehen. 

5. Abschnitt: Massenverfahren im Bereich 
Schuldbetreibung und Konkurs 

A r t 14 

^ Das EJPD regelt die technischen und 
organisatorischen Vorgaben und das Datenformat, 
nach denen Gläubigerinnen und Gläubiger sowie 
Betreibungs- und Konkursämter in einer 
geschlossenen Benutzergruppe als 
Verbundteünehmende Betreibungs- und 
Konkursdaten austauschen. 

^ Es bestimmt die zu verwendende Zustellplattform 
und die zu verwendende elektronische Signatur, die 
auf einem Zertifikat einer anerkannten Anbieterin 
basiert. 

^ Für jede Verbundteilnehmerin und jeden 
Verbundteilnehmer wird auf der Zustellplattform 
ein Postfach eingerichtet. 
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6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 15 Übergangsbestimmung 

^ Bis am 31. Dezember 2013 kann das EFD auf 
Verlangen eine Zustellplattform vorläufig 
anerkennen, wenn aus dem Anerkennungsgesuch 
nach summarischer Prüfung ersichtlich ist, dass die 
Voraussetzungen nach Artikel 2 wahrscheinlich 
erfüllt sind. 

^ Die vorläufige Anerkennung gilt bis zum 
definitiven Entscheid, längstens aber zwei Jahre. 

Art. 16 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

• IHHHI^nBBi lHH 

Verordnung über die Anpassung von 
Verordnungen an die Schweizerische 
Zivilprozessordnung 

vom 18. Juni 2010, AS 2010 3053 

I I Die nachstehenden Verordnungen werden 

wie folgt geändert: 

5. Gebührenverordnung vom 23. September 
199612 zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs 

Art. 10 Telefongespräche und Faxnachrichten 

^ Für ein Telefongespräch kann eine Gebühr von 5 
Franken erhoben werden. 

^ Für den Versand eines Schriftstücks per Telefax 
kann eine Gebühr von 1 Franken erhoben werden. 
Umfasst das Schriftstück mehr als 5 Seiten, so 
erhöht sich die Gebühr um 1 Franken für jeweils 
weitere 5 Seiten. 

Art. 12a Schriftliche Betreibungsregisterauskünfte 

1 Die Gebühr für einen schriftlichen Auszug aus 
dem Betreibungsregister beträgt unabhängig von 
der Seitenzahl pauschal 17 Franken. 

^ Wird der Registerauszug dem Antragsteller per 
Post, Fax oder elektronisch zugestellt, so beträgt die 
Gebühr inklusive Zustellung 18 Franken. Wünscht 
der Empfänger eine Zustellung per 
eingeschriebener Post, so beträgt die Gebühr 
inklusive Zustellung 22 Franken. 

^ Sieht das Bundesrecht vor, dass gegenüber 
Gerichts- und Verwaltungsbehörden unentgeltlich 
Auskunft zu erteilen ist, so wird für den 
schriftlichen Auszug aus dem Betreibungsregister 
von den betreffenden Behörden keine Gebühr 
erhoben. 

Art. 13 Abs. 3 Bst. e und 4 

^ Keinen Anspruch auf Ersatz begründen: 

e. die Gebühr für die Nutzung des eSchKG-
Verbundes gemäss Artikel 15a. 

4 Bedient sich das Amt bei der Zustellung eines 
Zahlungsbefehls, einer Pfändungsankündigung oder 
einer Konkursandrohung eines besonderen 
Zustelldienstes der Schweizerischen Post, so 
können die die Einschreibegebühr übersteigenden 
Kosten der sie verursachenden Partei überbunden 
werden, sofern vorher mindestens ein erfolgloser 
Zustellungsversuch stattgefunden hat. 

A r t 14 Abs. 2 

2 Die Entschädigung für Mahlzeiten, 
Übernachtungen und Nebenauslagen bestimmt sich 
nach der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 
20011 zur Bundespersonalverordnung (VBPV). 

Art. 15fl Betreibungsbegehren nach dem eSchKG-
Standard 

^ Wird das Betreibungsbegehren über den eSchKG-
Verbund eingereicht, so erhebt das Bundesamt für 
Justiz (BJ) vom betroffenen Betreibungsamt eine 
Gebühr von 1 Franken pro Betreibungsfall. 

^ Für den Beitritt zum eSchKG-Verbund wird von 
allen BeteiUgten eine einmalige Aufnahmegebühr 
von 500 Franken erhoben. 

^ Für die Erhebung dieser Gebühren ist das BJ oder 
eine von ihm beauftragte Stelle zuständig. 

Art. 48 Einleitungssatz 

Sofern diese Verordnung nichts anderes vorsieht, 
bestimmt sich die Spruchgebühr für einen 
gerichtlichen Entscheid in betreibungsrechtlichen 
Summarsachen (Art. 251 der Zivilprozessordnung 
vom 19. Dez. 2008, ZPO) wie folgt nach dem 
Streitwert: 

A r t 49 

Aufgehoben 

A r t 50 

Aufgehoben 

A r t 61 Abs. 1 

^ Das obere Gericht, an das eine 
betreibungsrechtliche Summarsache (Art. 251 ZPO) 
weitergezogen wird, kann für seinen Entscheid eine 
Gebühr erheben, die höchstens das Anderthalbfache 
der für die Vorinstanz zulässigen Gebühr beträgt. 

A r t 62 Abs. 1 

Aufgehoben 

I I I Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in 
Kraft. 
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